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Mobilterminierung im Wettbewerb   

 

Jörn Kruse 1 
 

 

 

 

 

1 Einleitung 
 

Der Mobilfunk ist einer der wenigen Netzsektoren, in denen mehrere flächendeckende Infra-
strukturen nebeneinander existieren. Dies ist unter anderem eine Folge einer bestimmten Li-
zenzierungspraxis der nationalen Regulierungsbehörden, die jeweils den Aufbau der gesam-
ten vertikalen Wertschöpfungskette verlangte bzw. nahelegte.  

Als Folge paralleler Netze umfasst der existierende Wettbewerb nicht nur die Dienste- son-
dern auch die Infrastrukturebene. Dieser Mobilfunk-Wettbewerb kann seit einer ganzen Reihe 
von Jahren als intensiv bezeichnet werden.2 Die daraus resultierenden starken Preissenkungen 
und enormen Steigerungen der Penetrationsraten  haben den Mobilfunk in kurzer Zeit in vie-
len europäischen Ländern zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte gemacht. 

Dennoch sind die Regulierungsbehörden verschiedener Länder (zum Teil unter dem Druck 
der EU-Kommission) im Laufe der letzten Jahre dazu übergegangen, einen wichtigen Teil-
markt des Mobilfunks einer Ex-ante-Preisregulierung zu unterwerfen, seit kurzem auch in 
Deutschland.  

Dabei handelt es sich um die Dienstleistung der Mobilterminierung, die ein Mobilfunknetz-
betreiber bei aus anderen Netzen einkommenden Gesprächen erbringt, indem er diese zum 
Endgerät seines Teilnehmers weiterleitet (vgl. Abschnitt 3). Die Terminierungsentgelte für 
solche eingehenden (d.h. passiven) Gespräche stellt ein Netzbetreiber den jeweiligen Origi-
nierungs-Netzbetreibern (der Anrufer) in Rechnung. Für diese sind die Terminierungsentgelte 
Kostenbestandteil, der relevante ist für die Preissetzung gegenüber den eigenen Kunden.  

                                                 

1  Jörn Kruse, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Institut für Wirtschaftspolitik, Holstenhofweg 85, 
22043 Hamburg, Joern.Kruse@hsu-hh.de , Web: www.hsu-hh.de/kruse. 

 Für wertvolle Hinweise danke ich Ralf Dewenter. 
2  Vgl. dazu KRUSE, Jörn (2004), Entwicklung des Mobilfunk-Wettbewerbs und Regulierungs-

Perspektiven, in: Kruse, Jörn und Justus Haucap (Hrsg.), Mobilfunk zwischen Wettbewerb und Regulie-
rung, München (Reinhard Fischer Verlag), S. 1-43; und KRUSE, Jörn (2004), Competition in Mobile 
Communications and the Allocation of Scarce Resources: The Case of UMTS, in: Buigues, Pierre and 
Patrick Rey (eds.), The Economics of Antitrust and Regulation in Telecommunications: Perspectives for 
the New European Regulatory Framework, Cheltenham (Edward Elgar), S. 185-212. 
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Die Regulierung der Terminierungsentgelte wird mit der Monopolstellung begründet, die das 
betreffende Mobilfunknetz für die Terminierungsdienstleistung hat, wobei von marktlichen 
Mengenreaktionen zur Disziplinierung der Preissetzung  abgesehen wird. Ob die Ex-ante-
Regulierung der Terminierungsentgelte ökonomisch gerechtfertigt ist, soll im Folgenden in 
Abschnitt 2 nur kurz skizziert werden, ebenso die Frage der methodischen Probleme bei der 
Festlegung eines bestimmten Entgeltes. Aufgrund der kosten- und nachfragemäßigen Ver-
bundenheit der verschiedenen Mobilfunk-Teilmärkte treten dabei nämlich besondere 
Schwierigkeiten auf. 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Aufsatzes steht die Frage, ob man nicht anstatt einer staatli-
chen Preisregulierung bessere Alternativen zur Verfügung  hätte, die auf der Nutzung von 
wettbewerblichen Marktmechanismen beruhen. Das ist hier in der Tat der Fall. Es kommen 
dazu sogar zwei unterschiedliche institutionelle Ausgestaltungen in Betracht, die im Folgen-
den erörtert werden. 

Die erste Variante (Abschnitt 3) besteht darin, dass die Terminierung zu einem Teil des Bün-
dels von Dienstleistungen wird, das ein Netzbetreiber seinen Kunden (im Wettbewerb mit 
anderen Netzen) offeriert und das damit ein Element bei seiner Abonnements-Entscheidung 
für ein bestimmtes Mobilfunknetz ist. Dies wird unter den Begriffen „Receiving-Party-Pays“ 
und „Bill-and-Keep“ konzeptionell diskutiert.  

Die zweite Variante (Abschnitt 4) konstituiert unter Beibehaltung des bisher üblichen Cal-
ling-Party-Pays-Prinzips einen eigenen, wettbewerblichen Markt für die Dienstleistung der 
Mobilterminierung, der bisher noch nicht öffentlich diskutiert wurde. Man kann dies als 
„Mobilterminierungswettbewerb“ oder als „Mobilterminierungs-Netzbetreiberauswahl“ be-
zeichnen. 

 

2 Regulierung der  Mobilterminierung 
 

Die meisten Netzsektoren werfen dadurch Probleme auf, dass jeweils einzelne Infrastruktur-
elemente monopolistisch sind, was in der Regel auf Subadditivitäten in den Kostenstrukturen 
beruht. Dies gilt aufgrund von Dichtevorteilen insbesondere für die lokalen Infrastrukturen, 
d.h. für die „letzte Meile“ zum Kunden. Insofern ist hier eine Regulierung erforderlich, um in 
vor- bzw. nachgelagerten Dienstemärkten Wettbewerb zu ermöglichen. 

Im Mobilfunk ist die Ausgangslage schon insofern wesentlich günstiger, als typischerweise 
vier parallele Netze vorhanden sind.3 Es kommt nur darauf an, diese auch für alle Teilmärkte 
wettbewerblich zu nutzen.  

Zu den typischen Dienstleistungen eines GSM-Mobilfunknetzbetreibers, denen jeweils eigene 
Tarifelemente zuzuordnen sind, gehören bisher insbesondere (a)  Netzanschluss und Einbu-
chung in die diesbezüglichen Register (Anschlussgebühr und monatliche Grundgebühr), (b) 
Verkauf von Endgeräten zu subventionierten Preisen, (c) diverse Arten von ausgehenden Ge-
sprächen zu verschiedenen Destinationen im Festnetz (national und international) und in Mo-
bilnetzen (Off-net und On-net) mit verschiedenen Arten von Gesprächsgebühren, (d) Weiter-
leitung von eingehenden Gesprächen zum eigenen Teilnehmer (Terminierungsentgelte), (e) 

                                                 

3  In Deutschland sind es vier GSM-Netze und vier UMTS-Netze von vier Betreiber-Unternehmen. Das 
Folgende beschränkt sich auf die GSM-Netze für Sprachtelefonie. 
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internationales Roaming von Ausländern auf dem eigenen Netz und von eigenen Teilnehmern 
im Ausland, (f) ausgehende und eingehende SMS, (g) sowie gegebenenfalls Daten- und 
Mehrwertdienste. 

Diese Dienstleistungen haben (mit Ausnahme der Handyverkäufe) jeweils nur geringe Inkre-
mentalkosten, die den Diensten eindeutig zugeordnet werden könnten. Ein großer Teil sind 
Gemeinkosten, die für mehrere oder alle Dienste gemeinsam anfallen. Das heisst, es besteht 
eine sehr große Kostenverbundenheit der einzelnen Dienstleistungen, so dass die Gemeinkos-
ten für eine Kalkulation den Diensten nach bestimmten Prinzipien zugeschlüsselt werden mü-
sen. 

Außerdem bestehen zwischen einigen Produkten Nachfrage-Komplementaritäten. Besonders 
markant ist dies für Gesprächsumsätze jeder Art, monatlichen Grundgebühren und Handy-
Preisen. Gesprächsumsätze (aus aktiven Gesprächen und Terminierung) sind nur möglich, 
wenn ein Teilnehmerverhältnis besteht und somit also (außer bei Prepaid-Tarifen) Grundge-
bühren bezahlt werden. Die Zahl der eigenen Teilnehmer hängt unter anderem von den Kon-
ditionen der Handy-Verkäufe (d.h. von dem Ausmaß der internen Subventionierung) ab. 

Diese Bedingungen machen die optimale Preissetzung eines Netzbetreibers im Wettbewerb 
zu einer komplexen Aufgabe. Insbesondere besteht der Anreiz, die Set-up-Preise4 für neue 
Kunden möglichst gering zu halten, um neue Teilnehmer zu gewinnen. Dies erklärt die im 
Verhältnis zur Kostenstruktur geringen Anschluss- und Grundgebühren und Handy-Preise. 
Folglich werden die Deckungsbeiträge anderer Dienstleistungen, insb. ausgehende Gespräche 
und Terminierung, entsprechend höher sein. 

Als Folge dieser interdependenten Nachfragen hat sich bei vielen Betreibern eine Preisstruk-
tur herausgebildet, bei der die eingehenden Gespräche (Terminierung)5 deutlich teurer sind 
als die ausgehenden Gespräche und die On-net-Gespräche. Dies wird von vielen Beobachtern 
als Konsequenz der Monopolstellung interpretiert,6 die das betreffende Mobilfunknetz für die 
Terminierung hat.7 Dabei wird davon ausgegangen, dass es keine relevanten marktlichen 
Ausweich-Effekte auf hohe Terminierungsentgelte gibt, die zu einer Disziplinierung der un-
ternehmerischen Preissetzung führen. 

                                                 

4  Die Set-up-Preise sind diejenigen Elemente der Preisstruktur, die ein neuer Kunde zu Beginn seines Teil-
nehmerverhältnisses zu tragen hat (Anschlussgebühr und Handy) und mit denen er für die nächste Zeit 
sicher zu rechnen hat (monatliche Grundgebühr je nach Mindestvertragslaufzeit). 

5  Die Begriffe „passive Gespräche“, „eingehende Gespräche“ und „terminierte Gespräche“ können syn-
onym verwendet werden. 

6  Vgl. insb. COMPETITION COMMISSION (2002), Vodafone, O2, Orange and T-Mobile: Reports on 
References under section 13 of the telecommunications act 1984 on the charges made by Vodafone, O2, 
Orange and T-Mobile for terminating calls from fixed and mobile networks, presented to the Direktor of 
telecommunications, December 2002; MONOPOLKOMMISSION (2003), Telekommunikation und Post 
2003: Wettbewerbsintensivierung in der Telekommunikation – Zementierung des Postmonopols, Son-
dergutachten 39, S. 89 ff ; BUNDESNETZAGENTUR (2005), Entwurf zur Marktdefinition und 
Marktanalyse im Bereich der Anrufzustellung in einzelnen Mobiltelefonnetzen (v. 13.12.2005). 

7  Vgl. für eine kritische Position  WEIZSÄCKER, C. Christian von (2003), Ex-ante-Regulierung von 
Terminierungsentgelten? in: MultiMedia und Recht, Heft 3 S. 170-175; CRANDALL, Robert W. und J. 
Gregory SIDAK (2004), Should Regulators Set Rates to Terminate Calls on Mobile Networks?, in: Yale 
Journal on Regulation, Vol. 21., S. 1-46; BINMORE, Ken und D. HARBORD (2005), Bargaining over 
Fixed-to-Mobile Termination rates: Countervaling Buyer Power as a constraint on monopoly Power, in: 
Journal of Competiton Law and Economics 1 (3), 449-472. 
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Diese Annahme kann man in Frage stellen.8 Die Anrufer, die hohe Terminierungsentgelte in 
ihren Gesprächsgebühren zu zahlen haben, können grundsätzlich mit weniger oder mit kürze-
ren Gesprächen darauf reagieren. Sie können andere Kommunikationswege nutzen, zum Bei-
spiel über den Festnetzanschluss des Kommunikationspartners, Fax, SMS, oder E-Mail.9 
Wenn asymmetrische Tarife (höhere Preise zum als vom Mobiltelefon) vorliegen, wird es zu 
einer quantitativen Reaktion der Verkehrsrichtungen kommen, das heisst passive Gespräche 
werden durch aktive substituiert. Die Wirkung solcher Reaktionen besteht in einem Mengen-
rückgang für die Terminierungsleistung des Netzes entsprechend der jeweiligen Preiselastizi-
tät. 

Man kann außerdem davon ausgehen, dass jeder Mobilfunkteilnehmer grundsätzlich auch 
eine Wertschätzung für passive Gespräche hat,10 das heisst ein Interesse daran, seinerseits 
angerufen zu werden. Dies gilt grundsätzlich sowohl für die private als auch für die geschäft-
liche Kommunikation.11 In dem Umfang, wie die Terminierungsentgelte zwischen verschie-
denen Netzen unterschiedlich sind,12 werden die Kunden dies bei ihrer Abonnements-
Entscheidung für ein bestimmtes Mobilfunknetz berücksichtigen, was gegebenenfalls zu ei-
nem Verlust von Deckungsbeiträgen aus anderen Erlösarten führt. 

Welche quantitative Relevanz diese Effekte haben, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
wurde insbesondere von einer Reihe von Festnetzbetreibern die Höhe der Mobilterminie-
rungsentgelte kritisiert. Von den Regulierungsbehörden wurden die höheren Preise für einge-
hende Gespräche als Ergebnis einer Monopolstellung des betreffenden Netzes für diese 
Dienstleistung gegenüber den originierenden Fest- und Mobilnetzen betrachtet. In den ver-
schiedenen Ländern sind die Regulierungsbehörden dann in der Folge zu einer Ex-ante-
Regulierung der Terminierungsentgelte übergegangen, vor kurzem auch in Deutschland.13   

In den meisten Ländern sind die Terminierungsentgelte im Laufe der Zeit schrittweise deut-
lich abgesenkt worden, in der Regel aufgrund entsprechender Entscheidungen der Regulie-
rungsbehörden. Den aktuellen Stand zeigt Abb. 1.  

 

                                                 

8   Vgl. KRUSE, Jörn; J. HAUCAP und R. DEWENTER (2004), Wettbewerb im Mobilfunk in Österreich, 
Baden-Baden (Nomos Verlag), S. 184ff. 

9  Hausmann und Wright argumentieren diesbezüglich mit einer Substitution  von Fixed-to-Mobile- durch 
Mobile-to-Mobile-Gespräche. Vgl. HAUSMAN, Jerry und J. WRIGHT (2006), Two-Sided-Markets with 
Substitution: Mobile Termination revisited, Paper, June 2006. Dies gilt wohl für deren Untersuchungs-
markt Australien, nicht jedoch für die meisten anderen Länder.  

10  Vgl. DeGRABA, Patrick (2003), Efficient intercarrier compensation for competing networks when 
customers share the value of a call, in: Journal of Economics & Management Strategy, 12(2), p. 207-30. 

11  In der privaten Kommunikation hat das Angerufenwerden in der Regel einen besonderen psychologi-
schen und sozialen Effekt (im Vergleich dazu, selbst anzurufen), der positiv wahrgenommen wird. In der 
geschäftlichen Kommunikation bringt eine Minderung der „passiven Kommunikation“ (d.h. angerufen zu 
werden) evtl. Nachteile bei den Kunden auf dem eigenen Markt mit sich.  

12  Vgl. DEWENTER, Ralf und J. HAUCAP (2005), The Effects of Regulating  Mobile Termination Rates 
for Asymmetric Networks, in: European Journal of Law and Economics 20, S. 185-197. 

13  Im August 2006 ist von der Bundesnetzagentur entschieden worden, dass die Terminierungsentgelte auch 
in Deutschland zukünftig ex-ante reguliert werden. In den Entscheidungen im November 2006 ist die 
Höhe festgelegt worden. Vgl. die rechte Spalte in Abb 2 und BUNDESNETZAGENTUR (2006). 
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Abb. 1 :  Durchschnittliche Terminierungsentgelte in europäischen Ländern (Januar 2006), 
 Quelle: IRG (Independent Regulators Group) (2006), IRG-Snapshot. 
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In Deutschland sind die Terminierungsentgelte der Betreiber auch ohne Regulierung in den 
letzten Jahren ebenfalls deutlich gesunken, wie Abb. 2 zeigt. Allerdings spielt hier sicher eine 
Rolle, dass dies ebenfalls eine Folge drohender Regulierung war. Die rechte Spalte in Abb 2 
zeigt die von der Bundesnetzagentur regulierten Terminierungsentgelte, die vom 30.11.06 bis 
zum 30.11.2007 gelten sollen.  

Wenn die Preise für Mobilterminierung sinken und damit die Deckungsbeiträge aus diesem 
Markt für die Deckung der Gemeinkosten ebenfalls sinken, werden die Netzbetreiber  be-
strebt sein, zur Kompensation andere Preise zu erhöhen. Hierfür kommen vor allem die fixen 
Teilnehmergebühren und die Handy-Preise in Betracht, die bisher stark subventioniert wur-
den. Dies gilt auch deshalb, weil als Folge geringerer Deckungsbeiträge aus passiven Gesprä-
chen die Kunden für den Netzbetreiber einen „geringeren Wert“ haben, also hohe Investitio-
nen in Teilnehmerverhältnisse nicht mehr lohnend sind.  Diese Neuorientierung der Preis-
struktur als Folge regulatorischer Interventionen bei einem der Preise (hier der Terminie-
rungsentgelte) wird auch als “Wasserbett-Effekt“ bezeichnet. 

Die methodische Umsetzung einer kostenorientierten Regulierung der Terminierungsentgelte 
ist außerordentlich schwierig, und zwar sowohl aufgrund von Kosten- als auch aufgrund von 
Nachfrage-Interdependenzen. Nicht nur die kurzfristigen Grenzkosten der Terminierung sind  
gering, sondern auch die langfristigen Inkrementalkosten, da die Terminierung die gleichen 
Netzelemente beansprucht, die auch für andere Dienstleistungen aufgebaut und betrieben 
werden müssen. Es entsteht also das Problem der Zurechnung der Gemeinkosten zu den Pro-
dukten. 
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Abb. 2 : Entwicklung Terminierungsentgelte in Deutschland 1998-2007 (Cent/Minute)14 

 
 1998 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
2005 2006 

bis  
30.11. 

2007 
 

TMobile 27,86 27,86 17,09 14,39 14,30 15,4 14,2 11,8 10,8 8,78 
Vodafone 28,44 28,44 28,51 15,42 14,30 14,3 13,2 11,0 10,2 8,78 
E-Plus 42,60 42,60 42,68 19,03 16,94 17,9 16,5 13,7 12,7 9,94 
O2 29,24 29,24 29,32 18,77 17,88 17,9 16,5 13,7 12,7 9,94 
 
 

 

Diese sollte sowohl unter einer einzelwirtschaftlichen Deckungsbeitragsmaximierungs-
Zielsetzung als auch unter dem Ziel der volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsmaximierung (allo-
kative Effizienz) nach dem Prinzip der Ramsey-Preise erfolgen. Das heisst, Produkte mit 
preiselastischer Nachfrage erhalten einen geringeren Zuschlag als unelastische, was die 
Kenntnis der Preiselastizitäten voraussetzen würde.15 

Das Problem wird schon theoretisch zusätzlich komplizierter, wenn die Nachfragen vonein-
ander nicht unabhängig sind (also entweder oder substitutiv oder komplementär), was im 
Mobilfunk zweifellos der Fall ist. Es müssen dann Annahmen getroffen werden, deren Relia-
bilität fraglich bleibt. In einigen Fällen kann man ohnehin den Eindruck gewinnen, dass die 
regulierten Terminierungsentgelte nicht „errechnet“, sondern als Ergebnis eines politischen 
Benchmarking zustande kommen.   

Ein sehr allgemeines, aber dennoch hochrelevantes Argument gegen eine Regulierung der 
Terminierungsentgelte bezieht sich auf die negativen Effekte, die staatliche Eingriffe typi-
scherweise mit sich bringen, und zwar um so stärker, je länger sie anhalten. Hierzu gehört 
z.B. eine tendenzielle Bürokratisierung und Minderung der Innovationsbereitschaft. Der Er-
folg im politischen Lobby-Prozess wird im Laufe der Zeit wichtiger als Markterfolg und In-
novationsdynamik.  

 
                                                 

14  Die Daten für die Terminierungsentgelte der Jahre 1998 bis 2007 stammen aus verschiedenen Quellen 
und sind deshalb nicht vollständig vergleichbar. Quelle für 1998-2002:  MONOPOLKOMMISSION 
(2003), Telekommunikation und Post 2003: Wettbewerbsintensivierung in der Telekommunikation – 
Zementierung des Postmonopols, Sondergutachten 39, Tz 210ff, S. 89 ff; Kalkulation auf der Basis der 
O3-Tarife minus 0,3 Cent für Transitleistungen. Bis zum 31. Jan. 2000 wurden die Terminierungsentgel-
te nach peak und off-peak differenziert (70% peak, 30% off-peak). Die augewiesenen Werte sind mit den 
Monaten der Geltungszeit in dem jeweiligen Jahr gewichtete Durchschnittswerte. Quelle der Monopol-
kommission: wik-Consult (1998-2002); Quelle für 2003-2006:  ADL, Exane BNP Paribas: Studie „Mobi-
le Operators“; Quelle für 2007:  BUNDESNETZAGENTUR (2006), Beschlüsse der Bundesnetzagentur 
vom 8.11.2006 (bzw. 16.11.2006)  für T-Mobile, Vodafone, E-Plus, und O2 (Az: BK 3a/b-06-008 bis -
011). Vgl. Pressemitteilungen der Bundesnetzagentur vom 8.11. und 16.11.2006.. 

15  Vgl. für eine einschlägige Schätzung der empirischen Preiselastizitäten COMPETITION COMMISSION 
(2002), Vodafone, O2, Orange and T-Mobile: Reports on References under section 13 of the 
telecommunications act 1984 on the charges made by Vodafone, O2, Orange and T-Mobile for 
terminating calls from fixed and mobile networks, presented to the Direktor of telecommunications, 
December 2002. 
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3 Receiving-Party-Pays und Bill-and-Keep  
 

3.1 Prinzipien 

 

Eine wesentliche Ursache aller Wettbewerbsprobleme, die bei der Mobilterminierung beste-
hen und die zur Regulierung geführt haben, beruhen auf  der Tatsache, dass in den meisten 
europäischen Ländern (und in vielen anderen Ländern der Welt) das Calling-Party-Pays-
Prinzip (CPP) implementiert ist.  

Beim CPP-Prinzip (vgl. Abb. 3) zahlt der Anrufer A den Betrag ZAO für das gesamte Ge-
spräch von A nach B an das originierende Netz OA, von dem er das Gespräch führt und initi-
iert hat (aktives Gespräch).16 Dieses benötigt dazu vom Mobilfunknetz MB die Terminie-
rungsleistung und zahlt dafür das Terminierungsentgelt ZOM an MB.  

 

Abb. 3: Calling-Party-Pays and Receiving-Party-Pays 

 

Über-
gabe

ZAO

ZAO

ZOM

Fest- oder Mobilnetz Oa Mobilnetz B Mb

FVSa oder
MSCa

A MSCb B

ZBM

CPP

RPP
b

b

 
 

 

Eine grundsätzliche Alternative zu den beschriebenen Transaktionsbeziehungen des Calling-
Party-Pays beinhalten die Prinzipien des Receiving-Party-Pays (RPP) bzw. des Bill-and-Keep 
(BaK).17 

Receiving-Party-Pays beinhaltet, dass der Anrufer A den Teil des Gespräches an sein Origi-
nierungsnetz zahlt, der bis zum Übergabepunkt des terminierenden Mobilfunknetzes führt 
                                                 

16  Je nachdem, ob das Gespräch in einem Festnetz oder in einem Mobilfunknetz originiert (initiiert) wird, 
geht es über eine Vermittlungstelle im Festnetz (FVSA , Festnetzvermittlungsstelle im Netz des Anrufers 
A) oder im Mobilfunknetz (MSCA, Mobile Switching Center im Netz des A). Entsprechend ist MSCb das 
Mobile Switching Center im abonnierten, terminierenden Mobilfunknetz des angerufenen Teilnehmers B.  

17  Vgl. hierzu ausführlich LITTLECHILD, Stephen C. (2006), Mobile Termination Charges: Calling-Party-
Pays vs Receiving-Party-Pays, in: Telecommunications Policy 30, S. 242-277. 
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(ZAO). Den Terminierungsteil, also die Telekommunikationsdienstleistung vom Übergabe-
punkt (MSCB) bis zum Endgerät des B zahlt der angerufene Teilnehmer B an sein Mobil-
funknetz MB (ZBM). Dabei steht es dem Mobilfunknetzbetreiber frei, ob und gegebenenfalls in 
welcher Höhe er dies seinem Kunden tatsächlich einzeln in Rechnung stellt. 

Das RPP-Prinzip ist z.B. in vielen europäischen Ländern schon bisher für Gespräche üblich, 
bei denen der angerufene inländische Mobilfunk-Abonnent sich im Ausland befindet (zuzüg-
lich internationalem Verkehrsanteil). Das RPP-Prinzip, das auch als MPP-Prinzip (Mobile-
Party-Pays-Prinzip) bezeichnet wird, wird bereits seit Beginn in den USA und Kanada prakti-
ziert. Außerdem wird es in China, Hongkong und in einigen anderen Ländern angewendet.18 

Mit RPP im Grundsatz vergleichbar ist das Prinzip des „Bill and Keep“ (BaK). Allerdings ist 
der Ausgangspunkt etwas anders und zunächst auf das Festnetz bezogen worden. Bei BaK 
zwischen zwei Netzen verzichten die Netzbetreiber wechselseitig auf die Überweisung der 
Terminierungsentgelte, was bei annähernd symmetrischem Verkehr ohnehin plausibel er-
scheint. Wenn dies als generelles Prinzip zwischen allen Netzbetreibern implementiert wird, 
bedeutet es praktisch, dass die Gespräche vom Originierungsnetz (auf dessen Kosten) bis zu 
einem definierten Übergabepunkt im Netz des angerufenen Teilnehmers transportiert wird. 
Von dort wird es dann zum Teilnehmer weitergeleitet, ohne dass der Zielnetzbetreiber (Ter-
minierungsnetzbetreiber) dafür vom Originierungsnetz ein spezielles Entgelt erhält. Er kann 
dies im Rahmen seiner Preispolitik seinem Teilnehmer in Rechnung stellen oder es pauschal 
durch die Grundgebühr als abgegolten betrachten. 

Nach dem Vorschlag von DeGraba von der FCC, der dies als generelle Interconnection-Regel 
für Festnetze empfielt, sollte der definierte Übergabepunkt im Netz des angerufenen Teil-
nehmers dessen zentrale Vermittlungsstelle sein (COBAK).19 Wenn man (bezogen auf Mobil-
funknetze) die MSCB als Übergabepunkt definiert, entspricht dies technisch der oben be-
schriebenen Konzeption von RPP. In ökonomischer Hinsicht sind beide Prinzipien ohnehin 
kaum unterscheidbar, da in beiden Fällen die Zahlung ZBM null oder positiv sein kann. Inso-
fern wird im Folgenden nicht mehr zwischen beiden unterschieden und zur Vereinfachung 
nur von RPP die Rede sein.  

Das Prinzip des Bill and Keep bzw. des Receiving-Party-Pays ist sowohl für Fest- als auch für 
Mobilfunknetze kontrovers diskutiert worden.20  

                                                 

18  Vgl. für eine Übersicht über die Länder mit RPP und CPP DEWENTER, Ralf  und J. KRUSE (2006), 
"Calling Party Pays or Receiving Party Pays? The Diffusion of Mobile Telephony with Endogenous 
Regulation", Diskussionspapier, 2006; und ZEHLE, S. (2003), CPP Benchmark Report, Coleago 
Consulting, Februar 2003. Eine ganze Reihe von Ländern, die früher RPP hatten (insb. Länder in Süd- 
und Mittelamerrika) sind inzwischen zu CPP übergegangen. 

19  Vgl. DeGRABA, Patrick (2000), Bill and Keep at the Central Office as the Efficient Interconnection 
Regime, FCC, Wahington, OPP Working Paper 33, Dezember 2000. 

20  Vgl. z.B. QUIGLEY, N. und VOGELSANG, I. (2003), Interconnection Pricing: Bill and Keep Compared 
to TSLRIC, Final Report for Telekom NZ, April; WRIGHT, Julian (2002), Bill and Keep as the efficient 
interconnection regime? in: Review of Network Economics 1(1), 54-60; DeGRABA, Patrick (2002), Bill 
and Keep as the efficient interconnection regime?: A Reply, in: Review of Network Economics 1(1), 61-
65; CRANDALL, Robert W. und J. Gregory SIDAK (2004), Should Regulators Set Rates to Terminate 
Calls on Mobile Networks?, in: Yale Journal on Regulation, Vol. 21., S. 1-46;  MARCUS, J. Scott 
(2004), Call termination fees: the US in global perspective, Paper, ZEW-Konferenz, Mannheim; 
HAUSMAN, Jerry A. (2004), Economic analysis of regulation of CPP, November 29, paper; WIK 
(2006), Bill and Keep. A New Model for Intercarrier Compensation Arrangements? Konferenz vom 4./5. 
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3.2  Vorteile und mögliche Probleme bei Receiving-Party-Pays  

 

Beim RPP-Prinzip ist die Terminierungsdienstleistung ein Teil des Gesamtpaketes, das der 
Mobilfunkkunde von seinem Netzbetreiber erhält. Der Mobilfunkteilnehmer zahlt also für die 
Terminierungsdienstleistung und wird den diesbezüglichen Preis bei seiner Abonnementsent-
scheidung für ein bestimmtes Netz ebenso berücksichtigen wie die anderen Tarifelemente. 

Insofern ist der hierfür vom Mobilfunknetz MB verlangte Preis in gleicher Weise dem wett-
bewerblichen Marktmechanismus unterworfen wie z.B. die monatliche Grundgebühr, die ori-
ginierten Mobilfunkgespräche usw. 

Damit kann man sagen, dass sämtliche diskutierten Monopolprobleme der Terminierungsent-
gelte, die bei CPP zur Preisregulierung geführt haben, bei RPP gar nicht erst auftreten. Inso-
fern ist also das RPP-Prinzip aus ökonomischer Sicht eine naheliegende, strukturelle Lösung 
des Problems, die jegliche Preisregulierung überflüssig macht. 

Bezüglich einer denkbaren Einführung des RPP-Prinzip sind allerdings auch einige Probleme 
und Befürchtungen genannt worden, die nicht nur wettbewerbspolitischer Art sind, sondern 
zum Teil auf anderen Ebenen liegen.  

Ein Argument bezieht sich darauf, dass eine Änderung von CPP zu RPP eine Reihe von Um-
stellungen im Mobilfunksystem und den Abrechnungsprozeduren etc. zur Folge haben würde, 
die mit Kosten für die Mobilfunknetzbetreiber verbunden sind. Bezogen auf die Mobilfunk-
umsätze dürften diese Kosten jedoch gering sein. 

Unter den veränderten Wettbewerbsbedingungen stellt sich bei RPP das bekannte Preisstruk-
turproblem neu, über alle Erlösbestandteile solche Deckungsbeiträge zu erwirtschaften, um 
mindestens den Gemeinkostenblock decken zu können. Die Preisstruktur der Mobilfunk-
betreiber dürfte sich gegenüber CPP verändern. 

Da eine eventuelle Umstellung auf RPP für alle Mobilfunknetzbetreiber im Markt gelten wür-
de, würden sich wiederum unterschiedliche Kombinationen von Tarifelementen herausbilden. 
Der Wettbewerb um verschiedene Kundensegmente würde zeigen, ob und in welchem Um-
fang die Mobilfunknetzbetreiber (evtl. für einzelne Tarife) ihren Kunden die eingehenden 
Gespräche gratis bereitstellen oder ob sie daraus Deckungsbeiträge erwirtschaften wollen und 
können.  

Man kann vermutlich davon ausgehen, dass die Terminierungserlöse der Mobilfunknetz-
betreiber bei RPP geringer sind als bei CPP ohne Regulierung. Während dies bei mobil origi-
nierten Gespräche auch eine Kostenentlastung bringt, führt es bei Gesprächen aus dem Aus-
land und bei Fest-zu-Mobil-Gesprächen, die einen nennenswerten Teil der Gespräche ausma-
chen, zu einem Sinken der Deckungsbeiträge. Man kann vermuten, dass die Netzbetreiber zur 
Kompensation in erster Linie die Handy-Subventionen reduzieren würden. 

Falls die Preise für Anrufer aus dem Festnetz zu mobilen Teilnehmern wegen des Entfallens 
von Terminierungsentgelten deutlich sinken, besteht die Befürchtung, dass die Zahl der „un-
erwünschten Anrufe“ zunimmt. Dies gilt insbesondere für Anrufe mit Werbebotschaften, die 
                                                                                                                                                         

April in Königswinter; LITTLECHILD, Stephen C. (2006), Mobile Termination Charges: Calling-Party-
Pays vs Receiving-Party-Pays, in: Telecommunications Policy 30, S. 242-277. 
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von den meisten als „junk calls“ wahrgenommen werden, kann sich aber auch auf andere An-
rufe beziehen. Abgesehen davon, dass man einen Teil der unerwünschten Anrufe auch verbie-
ten könnte, lässt es sich auch mit technischen Mitteln und durch bestimmte Verhaltensweisen 
reduzieren oder vermeiden. Hierzu gehören z.B. unterschiedliche Klingeltöne für erwünschte 
und unerwünschte Anrufe, Displayanzeigen und gegebenenfalls Spamfilter. 

Eine Befürchtung im Zusammenhang mit einem Übergang zu RPP besteht darin, dass einige 
Mobilfunkabonnenten ihre Handys ausschalten könnten, um weniger kostenträchtige Anrufe 
zu erhalten. Dies gilt vor allem für den Fall, das die Mobilfunkteilnehmer tatsächlich mit Ein-
zel-Terminierungsgebühren in nennenswerter Höhe belastet werden. Ob das vermehrte Aus-
schalten der Handys bei den genannten Usancen quantitativ relevant wäre, ist schwer zu prog-
nostizieren. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten Gespräche auch für 
den angerufenen Teilnehmer einen Nutzen bringen.  

Allerdings gibt es aus einigen Ländern, die das RPP-Prinzip (in der Regel seit der Mobilfunk-
Einführung) implementiert haben, durchaus eine empirische Unterstützung für die Befürch-
tung ausgeschalteter Handys, z.B. aus Mexiko, China, USA (in der Mobilfunk-Frühphase) 
und einigen anderen Ländern. Allerdings existiert offenbar keine systematische Untersuchung 
über den quantitativen Effekt des diesbezüglichen Unterschieds zwischen CPP und RPP.21  

Falls die Zahl der ausgeschalteten Handys bei RPP zunimmt, ist zu erwarten, dass auch die 
Mobilfunk-Nutzung geringer ist.22 Es scheint eine Evidenz dafür zu geben, dass ein Wechsel 
von RPP zu CPP die Anzahl der eingehenden Gespräche und die durchschnittlichen, termi-
nierten Mobilminuten pro Abonnent erhöht.23  

Eine weitere Befürchtung ist, dass bei Übergang zu RPP die Penetrationsrate zurückgehen 
könnte. Eine Studie über die Länder, die von RPP zu CPP gewechselt sind, zeigt, dass dies 
nicht unbegründet ist.24 Die geringere Penetrationsrate in den USA (gegenüber vergleichbaren 
europäischen Ländern) wird von einigen auf RPP (sowie auf bestimmte Qualitätsparameter 
wie geringere Flächendeckung etc.) zurückgeführt. Dies wird von anderen jedoch als transito-
risches Problem betrachtet. Crandall und Sidak (2004) kommen bei zwei Penetrationsschät-

                                                 

21  Vgl. LITTLECHILD, Stephen C. (2006), Mobile Termination Charges: Calling-Party-Pays vs Receiving-
Party-Pays, in: Telecommunications Policy 30, S.  

22  Es existieren Beobachtungen für eine Reihe von Ländern, die von RPP zu CPP gewechselt sind, unter 
anderem zahlreiche Länder Mittel- und Südamerikas, sowie z.B. Indien und Pakistan, Kambodscha, Ru-
mänien, Tschechei. Dort ist die Menge der eingegangenen Gespräche nach Übergang zu CPP deutlich 
angestiegen. Vgl. CRANDALL, R.W. und  SIDAK, G. (2004), Should Regulators Set Rates to Terminate 
Calls on Mobile Networks?, in: Yale Journal on Regulation, Vol. 21. 

23  Als z.B. Mexiko im April 1999 von RPP zu CPP überwechselte, stieg der eingehende Mobilfunkverkehr 
um 28,8 %, während der ausgehende Verkehr um 7 % zurückging.  Vgl. SAMARAJIVA, R. und 
MELODY, W.H. (2000), Briefing Paper, Fixed-Mobile Interconnection Workshop, ITU New Initiatives 
Program, Genua, 20.-22. September 2000, S. 4. Der deutliche Anstieg von eingehenden Gesprächen er-
folgte trotz der Tatsache, dass die effektiven Fest-zu-Mobil-Preise von 0,115 US-Dollar auf 0,403 US-
Dollar pro Minute (d.h. um 250%) anstiegen. 

24  Die Einführung von CPP in Mittel- und Südamerika zwischen 1995 und 2002 zeigte mehr oder weniger 
deutlich, dass CPP ein wesentlicher Grund für den Zuwachs an Mobilfunkteilnehmern war. Vgl. ZEHLE, 
S.  (2003), CPP Benchmark Report, Coleago Consulting Februar 2003, S. 10. 
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zungen je nach angewandter Methode zu dem Ergebnis, dass die europäischen Penetrationsra-
ten in den USA zwischen 2008 und 2014 erreicht werden.25 

Littlechild vertritt die Auffassung, dass die genannten Effekte geringerer Penetration durch 
RPP im wesentlichen in Ländern mit noch geringer Mobilfunk-Entwicklung auftreten und 
unter den heutigen Bedingungen hoher Mobilfunk-Penetration nicht zu erwarten sind.26  

In einer eigenen empirischen Untersuchung zu der Frage, ob die Mobilfunk-Penetrationsrate 
eines Landes durch die Wahl zwischen CPP und RPP beeinflusst wird, konnte der befürchtete 
negative Effekt jedoch nicht gefunden werden.27 

Ein regulatorischer Übergang von CPP zu RPP erfordert einen erheblichen politischen Re-
formwillen. Eine Regulierungsbehörde, die einen solchen Wechsel betreiben würde, müsste 
mit Widerstand rechnen.28 Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren erst einige Länder von 
RPP zu CPP gewechselt sind. Ganz unabhängig von wettbewerbspolitischen und allgemein 
ökonomischen Überlegungen muss man Zweifel haben, ob ein regulatorischer Wechsel von 
CPP zu RPP politisch realistisch wäre.  

Im Ergebnis kann man sagen, dass das Receiving-Party-Pays-Prinzip eine ordnungspolitisch 
überzeugende Lösung darstellt, da die Terminierungsleistung dem Wettbewerb unterworfen 
wird – wenngleich nur als Teil eines Dienstleistungsbündels. Falls die Befürchtung zutrifft, 
dass viele Teilnehmer auf RPP mit einem häufigeren Abschalten ihrer Handys reagieren und 
damit die Mobilfunknutzung quantitativ zurückgeht, wäre dies auch unter volkswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten nicht unbeachtlich. Dennoch ist das Receiving-Party-Pays-Prinzip ei-
ner Regulierung vorzuziehen. Es ist allerdings insgesamt dem im Folgenden erörterten Mobil-
terminierungswettbewerb unterlegen.   

 

4 Mobilterminierungswettbewerb  
 

4.1  Prinzip des Mobilterminierungswettbewerbs  

 

Es ist eine zweite strukturelle Reformperspektive denkbar, um aus dem bisherigen Terminie-
rungsmonopol  einen wettbewerblichen Markt zu machen.29 Der hier so genannte „Mobilter-
minierungswettbewerb“ basiert auf dem bisher geltenden CPP-Prinzip. Das bedeutet also, 
dass der anrufende Teilnehmer weiterhin das gesamte Gespräch zum mobilen Gesprächspart-
                                                 

25  Vgl. CRANDALL, R.W. und SIDAK, G. (2004), Should Regulators Set Rates to Terminate Calls on 
Mobile Networks?, in: Yale Journal on Regulation, Vol. 21, S. 18. 

26  Vgl. LITTLECHILD, Stephen C. (2006), Mobile Termination Charges: Calling-Party-Pays vs Receiving-
Party-Pays, in: Telecommunications Policy 30, S. 242-277. 

27  Vgl. DEWENTER, Ralf und J. KRUSE (2006), Calling Party Pays or Receiving Party Pays? The Diffu-
sion of Mobile Telephony with Endogenous Regulation", Diskussionspapier, Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg.  

28  Grundsätzlich kann man natürlich immer die Frage stellen, ob eine von der Regulierung herbeigeführte 
Änderung der Erlösstruktur ordnungspolitisch akzeptabel ist. Dies kann jedoch erst im Kontext aller kon-
kreten Alternativen beurteilt werden. 

29  Eine erste Formulierung dieser Konzeption findet sich in KRUSE, Jörn und Justus HAUCAP (2004), 
Remedies bei der Terminierung im Mobilfunk, unveröffentlichtes ökonomisches Gutachten.  
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ner bezahlt. Die spezifischen RPP-Probleme, die im letzten Abschnitt diskutiert wurden, ent-
fallen somit.   

Der eigentliche Ursprung aller Mobilterminierungsprobleme, der noch tiefer liegt als die vor-
her erörterten Transaktionsbeziehungen der Marktteilnehmer, ist die Tatsache, dass zur Zeit   
allein das abonnierte Mobilfunknetz Mb in der Lage ist, das Endgerät des mobilen Gesprächs-
partners B zu erreichen.  

Das Prinzip des Mobilterminierungswettbewerbs beruht darauf, dass es technisch ohne be-
sonders großen Aufwand möglich ist, dass der gewünschte Terminierungsvorgang auch durch 
andere Mobilfunknetze realisiert werden kann. Wenn dies der Fall ist, haben die Anrufer aus 
anderen Mobil- oder Festnetzen die Wahl zwischen mehreren alternativen Mobilterminie-
rungsnetzen, so dass die vorgeschlagene technisch-ökonomische Konzeption auch als “Mobil-
terminierungs-Netzbetreiberauswahl“ (Mobile Termination Carrier Selection) bezeichnet 
werden kann. 

Die Erreichbarkeit des Endgerätes von B durch vier GSM-Funknetze ist in der Abbildung 4 
schematisch dargestellt. Wenn das originierende Netz Oa (bzw. ein Teilnehmer aus Oa) für 
den Terminierungsvorgang als Alternative zum abonnierten Netz des B (Mb) auch andere 
Netze (Mc, Md, Me) in Betracht ziehen kann, besteht zwischen den vier Mobilfunknetzen ein 
Wettbewerb um die Terminierungsleistung. Ein somit eigenständiger Markt für die Mobilter-
minierung lässt allokativ effiziente Terminierungsentgelte erwarten.     

 

 

Abb. 4: Mobilterminierungswettbewerb 
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Wie kann diese aus volkswirtschaftlicher Sicht sehr vielversprechende Perspektive technisch  
realisiert werden? Hierfür ist es von zentraler Bedeutung, dass bezüglich der Terminierung 
von Gesprächen ein grundlegender Unterschied zwischen Mobil- und Festnetzen besteht.  

Jeder Teilnehmer der Telekommunikations-Festnetze ist in aller Regel physisch nur über eine 
einzige Teilnehmeranschlussleitung (TAL) mit den Vermittlungseinrichtungen verbunden. 
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Der Inhaber dieser Leitung ist als solcher Monopolist und es besteht aus ökonomischen Grün-
den (Subadditivität und Irreversibilität) keine realistische Chance auf eine Duplizierung die-
ser TAL zur Herstellung von Wettbewerb. Die verschiedenen Varianten der Zugangsregulie-
rung sind die hinlänglich bekannten Konsequenzen dieser Tatsache. 

Ganz anders ist die Situation beim Mobilfunk. Es existieren vier nahezu flächendeckende, 
physische Infrastrukturen gleicher Technologie (GSM-Standard). Jedes GSM-
Mobilfunkendgerät befindet sich in Deutschland also normalerweise im Funkversorgungsbe-
reich von vier verschiedenen Netzen.30 Das heisst, mehrere GSM-Mobilfunknetze könnten 
unter „Hardware-Gesichtspunkten“ grundsätzlich jedes GSM-Endgerät erreichen. Der Termi-
nierungsvorgang ist insofern nicht auf das abonnierte Mobilfunknetz Mb beschränkt, sondern 
könnte auch von anderen Mobilfunknetzen realisiert werden. 

Damit stellt sich die Frage, warum dies nicht schon längst praktiziert wird. Der Grund besteht 
in rein technischer Sicht in bestimmten Software-Funktionen des GSM-Standards, die in den 
zentralen Elementen der Mobilfunknetze implementiert sind. Sie bestimmen die Funktionali-
tät der Einbuchung eines Endgerätes in die zentralen und dezentralen Register und des Signa-
lisierungsverkehrs und bestimmen somit die Systemarchitektur. Die Einschaltung eines Han-
dys bewirkt, dass es in die betreffenden Register nur desjenigen Mobilfunknetzes eingebucht 
wird, das der Teilnehmer abonniert hat. Ausschließlich dieses wird damit über den Aufent-
haltsort (bzw. die bestgeeignete Zelle des eigenen Netzes) informiert. Nur das eigene Netz 
unterhält einen Signalisierungsverkehr mit dem Endgerät. Nur dieses ist folglich bei einem 
eintreffenden passiven Gespräch, das mit einem bestimmten Endgerät verbunden werden soll, 
in der Lage, dieses zu terminieren. 

Wenn die Software-Funktionen der GSM-Netze entsprechend verändert werden, kann die 
Erreichbarkeit jedes Endgerätes durch mehrere Netze auch praktisch realisiert werden. Wenn 
dieses beim Einschalten von verschiedenen Mobilfunknetzen in deren Register eingebucht 
wird, könnte der Terminierungsvorgang alternativ von mehreren Netzen realisiert werden, die 
damit im Wettbewerb stehen. 

Dass die geschilderten Veränderungen technisch unproblematisch sind, wird schon durch das 
internationale Roaming deutlich. Ein deutscher Teilnehmer wird bei Aufenthalten in anderen 
Ländern ohne weiteres in die dortigen Netze eingebucht und kann auch für passive Gespräche 
(Terminierung) erreicht werden. Dafür ist technisch nur Voraussetzung, dass die dortigen 
Netze ebenfalls den GSM-Standard verwenden. In wirtschaftlicher Hinsicht erfordert der 
Vorgang ein Roamingabkommen zwischen dem abonnierten inländischen und dem ausfüh-
renden Netzbetreiber im Ausland.  

Um die ökonomischen Vorteile des Mobilterminierungswettbewerbs im Inland nutzen zu 
können, müsste die Regulierungsbehörde die Anweisung geben, dass die GSM-Software der 
Netzbetreiber in der beschriebenen Art und Weise modifiziert wird.  

Wenn die technischen Voraussetzungen in Form der Software-Änderungen geschaffen sind, 
kann jeder einzelne Netzbetreiber entscheiden, ob und in welcher Weise er auf dem Markt der 
Terminierung von Gesprächen auch zu den Teilnehmern anderer Netze tätig sein will. Dies 
                                                 

30  Diese Aussage basiert auf der Annahme, dass alle Endgeräte inzwischen Dual-Band-Fähigkeiten für 900 
MHz und 1800 MHz haben. Angenommen, das Gegenteil wäre der Fall und jedes Endgerät könnte nur 
entweder 900 MHz oder 1800 MHz nutzen. Dann gäbe es immer noch jeweils zwei alternative Netze für 
jedes einzelne Endgerät und damit einen dypolistischen Terminierungs-Wettbewerb. Je höher also der 
Anteil der Dual-Band-Endgeräte ist, desto höher ist die durchschnittliche Anbieterzahl für jeden einzel-
nen Terminierungsvorgang.  
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hängt zunächst einmal von der Höhe seiner Inkrementalkosten und seiner Inkrementalerlöse 
ab.  

Die Inkrementalerlöse bestehen aus den zusätzlichen Erlösen der Terminierungsdienstleistun-
gen zu Teilnehmern anderer Netze. Der Netzbetreiber kann auf diese Weise durch attraktive 
Preise zusätzlichen Verkehr und damit zusätzliche Deckungsbeiträge generieren bzw. verhin-
dern, dass die Terminierung zu den eigenen Abonnenten von konkurrierenden Netzen durch-
geführt wird. 

Die Inkrementalkosten eines Netzbetreibers bestehen beim aktiven Mobilterminierungsange-
bot im Wesentlichen in seinem Aufwand für eine höhere Dimensionierung der erforderlichen 
Register sowie für ein größeres Volumen des Signalisierungsverkehrs. Ob die Kapazitäten der 
eigentlichen Verkehrsabwicklung (BTS, MSC, Leitungswege etc) eines Betreibers vergrößert 
werden müssen, hängt im Wesentlichen davon ab, ob er im Wettbewerb mit anderen Netzen 
quantitativ mehr Terminierungsverkehr hinzugewinnt als er an andere verliert. Dies kann er 
jedoch durch seine Preispolitik selbst beeinflussen. 

Man kann davon ausgehen, dass alle GSM-Betreiber auf dem neuen „Markt für Mobiltermi-
nierung” aktiv als Anbieter autreten und somit ein effektiver Wettbewerb hergestellt wird. 
Damit wird jegliche Regulierung überflüssig. 

Wenn man die Bedingungen auf diesem Markt etwas genauer betrachtet, stellt sich die Frage, 
wer die konkreten Kontrahierungspartner der terminierenden Mobilnetzbetreiber sind bzw. 
wer die Nachfrageentscheidungen trifft. Grundsätzlich könnte man eine solche „Mobiltermi-
nierungsnetzbetreiberauswahl“ (MTNA) sowohl auf der Endkunden-Ebene als auch auf der 
Großhandels-Ebene (Originierungsnetzbetreiber-Ebene) implementieren. 

 

4.2  Der Markt für Mobilterminierung auf der Endkundenebene 

 

Bei der Mobilterminierungsnetzbetreiberauswahl auf der Endkundenebene (vgl. MTW-E in 
Abb. 5) entscheidet der einzelne Anrufer über das terminierende Mobilnetz. Dazu muss er der 
Mobilfunknummer des gewünschten Gesprächspartners weitere Ziffern (je nach konkreter 
Ausprägung) anfügen oder vorstellen, die das ausgewählte Netz kennzeichnen.31 Er wird dann 
von seinem Originierungsnetzbetreiber mit dem entsprechenden Betrag (ZAMi) belastet, den 
dieser an den durchführenden Mobilnetzbetreiber Mi weiterleitet. 

 

 

Abb. 5: Mobilterminierungswettbewerb auf Endkunden- und Netzebene 

 

                                                 

31  Die Terminierung wird immer dann automatisch vom abonnierten Netz des Mobilteilnehmers durchge-
führt, wenn der Anrufer kein alternatives Netz auswählt oder das auswählte alternative Netz den Termi-
nierungsdienst für den jeweiligen Standort des gewünschten Mobilteilnehmers nicht anbietet. 
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Fest- oder Mobilnetz Oa

i

i

 
 

Auf diese Weise zahlt der Anrufer für das gesamte Telefonat (ZAO+ZAMi), wenngleich für 
beide Teile an verschiedene Anbieter. Da er den Mobilteil des angewählten Partners bezahlt, 
hat er Anreize, das günstigste Angebot zu nutzen. Das heißt, er wäre gehalten, sich über die 
Terminierungsentgelte der alternativen Netze zu informieren oder gegebenenfalls auf einen 
Preisvorteil zu verzichten. Die Wettbewerbsintensität wird also (wie auf anderen Märkten 
auch) unter anderem davon abhängen, wie elastisch die Anrufer auf Preisunterschiede  reagie-
ren. 

Bei einer Realisierung der Mobilterminierungsnetzbetreiberauswahl auf der Endkundenebene 
kann ein einzelner Netzbetreiber selbst entscheiden, ob er die Terminierungsleistung für alle 
Fest-zu-mobil- und Mobil-zu-mobil-Gespräche anbietet oder nur für bestimmte Kundenseg-
mente, bestimmte Regionen oder bestimmte Zielnummern. Er könnte zum Beispiel für die 
eigenen Kunden, die ein mobiles Offnet-Gespräch führen (d.h. einen Teilnehmer eines ande-
ren Mobilfunknetzes erreichen) wollen, dies zu speziellen Konditionen über das eigene Netz 
anbieten, so dass aus dem Offnet- quasi ein On-net-Gespräch würde. Hier wären in der Praxis 
zahlreiche differenzierte und Paket-Angebote möglich, die den Wettbewerb intensivieren.   

 

4.3 Der Markt für Mobilterminierung auf der Netzbetreiberebene  

 

Das Grundprinzip des Mobilterminierungswettbewerbs könnte alternativ auch auf der Netz-
betreiberebene (bzw. Großhandelsebene) realisiert werden. Dies bedeutet, dass ein Originie-
rungsnetzbetreiber mit den einzelnen, konkurrierenden Mobilnetzbetreibern über die Termi-
nierungsentgelte für Gespräche ihrer Kunden zu mobilen Teilnehmern verhandelt. Jedes ein-
zelne Originierungsnetz hat ein starkes Interesse an niedrigen Terminierungsentgelten, da es 
unmittelbar die Kosten senkt und somit die Wettbewerbsfähigkeit auf den eigenen Endkun-
denmärkten erhöht. 

Für die Mobilfunknetze bestehen offensichtliche Anreize, wettbewerbsfähige Terminierungs-
entgelte anzubieten, da jedes einzelne Originierungsnetz eine mehr oder minder große Zahl 
von Terminierungsminuten nachfragt. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil die Grenz-
kosten der Terminierung sehr gering sind. 

Wenn man die Mobilterminierungsnetzbetreiberauswahl auf der Großhandelsebene imple-
mentiert, könnten allerdings potentielle Wettbewerbsprobleme entstehen, wenn ein Festnetz-
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betreiber auf dem Originierungsmarkt einen besonders hohen Marktanteil hat und dieser 
gleichzeitig mit einem Mobilnetzbetreibern wirtschaftlich verbunden ist. Bei entsprechenden  
Konzernverflechtungen zwischen Originierungsfestnetzen und Mobilfunknetzen könnte das 
Interesse an der Terminierung im eigenen Tochternetz gegebenenfalls den Wettbewerb ver-
zerren.  Um wettbewerbsbeschränkende Effekte zu vermeiden, könnte die Regulierung in 
einem solchen Fall vorsehen, dass die Endkundenvariante (Call-by-Call) vom Originierungs-
netzbetreiber nicht ausgeschlossen werden kann.  

Beide soeben diskutierten Varianten des Mobilterminierungswettbewerbs, nämlich diejenige 
auf der Endkunden-Ebene und diejenige auf der Großhandels-Ebene, könnten auch in Kom-
bination realisiert werden. Die Originierungsnetzbetreiber können dann ihren Kunden sowohl 
einen Kompletttarif für alle Fest-zu-mobil- und Mobil-zu-mobil-Gespräche anbieten als auch 
eine Call-by-Call-Variante, bei der die Anrufer das Terminierungsnetz selbst wählen müssen. 
Da nicht nur die Mobilfunknetze, sondern auch die Originierungsnetze in einem intensiven 
Wettbewerb stehen, kann man es dem Marktprozess und den Präferenzen der Kunden über-
lassen, welche Variante sich durchsetzt. 

 

4.4 Vorteile und Probleme  

 

Der entscheidende Vorteil des Mobilterminierungswettbewerbs ist die Beseitigung des Mobil-
terminierungsmonopols, so dass jegliche Regulierung von Terminierungsentgelten  überflüs-
sig wird und kurzfristig abgeschafft werden kann. 

Die Terminierungsleistung wird also als eigenständiges Produkt auf eigenen Wettbewerbs-
märkten angeboten. In beiden Varianten (Großhandelsvariante und Einzelhandelsvariante) 
wird die Höhe der Terminierungsentgelte auf wettbewerblichen Märkten bestimmt, so dass 
sich effiziente Preisstrukturen herausbilden werden. 

Der Mobilterminierungswettbewerb lässt das bisher geltende CPP-Prinzip bestehen. Das 
heißt, das originierende Netz stellt dem anrufenden Teilnehmer die gesamte Dienstleistung 
des Gespräches von A nach B in Rechnung. Bezüglich der Terminierung erfolgt dies entwe-
der durch Weiterleitung des entsprechenden Betrages oder auf eigene Rechnung. Damit ent-
fallen also die spezifischen Nachteile von RPP, die in Abschnitt 3.2 erörtert wurden.32  

Allerdings  wird die Preiselastizität der Nachfrage nach Mobilterminierung vermutlich anders 
als in der jetzigen Situation sein und sich je nach realisierter Variante (auf der Endkunden-
Ebene oder auf der Großhandels-Ebene) unterscheiden. Deshalb wird der Mobilterminie-
rungswettbewerb die Preisstruktur der verschiedenen Mobilfunkdienstleistungen verändern. 
Der prozentuale Erlösanteil der Terminierung im Kontext aller Umsätze eines Mobilnetzes 
wird sich gegenüber der gegenwärtigen Situation verändern, und zwar abhängig von der je-
weiligen Preispolitik, den Verhaltensweisen der Kunden und der Wettbewerbsintensität. 

Auf der Suche nach Problemen, die der Mobilterminierungswettbewerb aufwerfen könnte, 
sind zwei Aspekte erwähnenwert. Erstens müsste, wie schon oben beschrieben, der GSM-
Standard modifiziert werden. Die Netzbetreiber hätte einige Software-Modifikationen in ihrer 

                                                 

32  Bezüglich der junk calls kann man vermutlich davon ausgehen, dass diese recht elastisch auf die Preise 
für den Anrufer reagieren. Diese sind vermutlich geringer als heute, aber höher als bei Receiving-Party-
Pays. Die Anreize, aus diesem Grund die Handys auszuschalten, sind dennoch gering, da der angerufene 
Mobilteilnehmer (anders als vermutlich bei RPP) nicht an den Kosten beteiligt wird. 
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Netzarchitektur vorzunehmen, damit die Handys von allen GSM-Netzen lokalisiert und gege-
benenfalls erreicht werden können. 

Beim Mobilterminierungswettbewerb steigt gegenüber der jetzigen Situation die Zahl der zu 
speichernden Daten über die aktiven Endgeräte sowie ihre Aufenthaltsorte und Abrechnungs-
informationen. Außerdem erhöht sich der Signalisierungsverkehr. Die Mobilnetzbetreiber 
müssen deshalb in die Erhöhung der Kapazität ihrer Register und einzelner Netzinfrastruktur-
elemente investieren. Allerdings kann jedes Mobilfunknetz dies selbst skalieren, da die erhöh-
ten Kosten davon abhängen, wie offensiv es auf dem Markt für Mobilterminierung tätig ist. 

Die Einführung des Mobilterminierungswettbewerbs erfordert eine Entscheidung der Regulie-
rungsbehörde. Dies kann sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene erfolgen. 
Falls internationale Vereinbarungen nicht erreicht werden können, wäre es ohne weiteres 
möglich, dass ein Land eine solche Umstellung autonom realisiert. Da am CPP-Prinzip fest-
gehalten wird, würde dies keine Probleme für den internationalen Telekommunikationsver-
kehr aufwerfen. 

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Veränderung der ordnungspolitischen Rahmenbedin-
gungen für die Netzbetreiber. Die regulatorische Einführung eines Mobilterminierungswett-
bewerbs bringt - ebenso wie ein Übergang zu Receiving-Party-Pays oder die nachträgliche 
Einführung der Ex-ante-Regulierung der Terminierungsentgelte - eine Änderung der Erlös-
struktur mit sich. Grundsätzlich sind zusätzliche Regulierungseingriffe, die nach der Tätigung 
der wesentlichen Investition erfolgen, ordnungspolitisch  immer problematisch.33 Sie bedeu-
ten eine Veränderung der ökonomischen Bedingungen, von denen die Mobilfunknetzbetreiber 
bei ihrer Lizenzierung ausgegangen sind. Diese beinhaltet bestimmte Verpflichtungen und 
Risiken, denen entsprechende Chancen gegenüberstehen müssen.  

Diesbezüglich muss allerdings der Mobilterminierungswettbewerb mit der realistischen Al-
ternative verglichen werden, wie sie sich gegenwärtig darstellt. Und das sind „Terminierungs-
monopole mit staatlicher Ex-ante-Preisregulierung“. Da das Konzept der Mobilterminie-
rungsnetzbetreiberauswahl ein solches Monopol in einen wettbewerblichen Markt transferiert, 
erscheint ein entsprechender ordnungspolitischer Eingriff gerechtfertigt.    

 

5 Fazit  
 

Da die Mobilterminierung bisher „im Monopol” angeboten und staatlich reguliert wird, rich-
ten sich die Überlegungen auf strukturelle Lösungen, die die fraglichen Dienstleistungen ei-
nem Wettbewerbsmechanismus unterwerfen können. Im vorliegenden Fall stehen sogar zwei 
unterschiedliche strukturelle Alternativen zur Verfügung 

Beide strukturellen Alternativen haben aus ökonomischer und ordnungspolitischer Sicht eine 
hohe Attraktivität, da die Wettbewerbsprobleme, die Ausgangspunkt aller Diskussionen um 
die Höhe der Terminierungsentgelte sind, gar nicht erst entstehen würden. Jede Art von Regu-
lierung der Terminierungsentgelte wäre also von vorn herein überflüssig. 
                                                 

33  Mit einem „nachträglichen Regulierungseingriff“ kann sowohl „nach der Lizenzierung“ als auch „nach 
der Tätigung von irreversiblen Investitionen“ in Infrastrukturen und Kundenbestände  gemeint sein. Dies 
ist vom Grundsatz her mit einer nachträglichen Einführung einer  Verbindungsnetzbetreiberauswahl im 
Mobilfunk vergleichbar. Vgl. dazu KRUSE, Jörn (2003),Verbindungsnetzbetreiberauswahl im Mobil-
funk", in: MultiMedia und Recht, S. 29-35. 
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Bei Receiving-Party-Pays wäre die Terminierung ein Teil des Bündels von Dienstleistungen, 
das ein Netzbetreiber seinen Kunden anbietet. Die Terminierungsentgelte gehen also zusam-
men mit anderen Preisbestandteilen in die Abonnementsentscheidungen potentieller Teilneh-
mer ein. 

Ein Übergang von Calling-Party-Pays zu Receiving-Party-Pays könnte in der Praxis jedoch 
auch Probleme aufwerfen, was allerdings von der konkreten Preispolitik der Betreiber ab-
hängt. Eventuell würde die Zahl der Verkehrsminuten im Mobilfunk etwas geringer. Dennoch 
wäre das Receiving-Party-Pays-Prinzip einer staatlichen Regulierung der Terminierungsent-
gelte vorzuziehen.    

Beim Mobilterminierungswettbewerb würde ein eigenständiger Markt für die Terminierung 
konstituiert, auf dem alle Mobilfunknetze die Anbieter und – ja nach gewählter Variante – die 
Anrufer oder deren Originierungsnetze die Nachfrager sind. Das bisher übliche Calling-Party-
Pays-Prinzip bleibt also erhalten. Da die Mobilterminierung hier einen eigenen wettbewerbli-
chen Markt bildet, kann man davon ausgehen, dass sich effiziente Preise herausbilden wer-
den.  

Der Mobilterminierungswettbewerb weist aus ökonomischer Sicht keine bedeutsamen 
Nachteile auf. Seine Einführung kann als die ordnungspolitisch optimale Lösung für das 
„Terminierungsproblem“ betrachtet werden.   
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